
Hans Steinberg
Gerhard Thümmel un seıin Anteil e der

Entstehung der Finanzabteilungen eiım Evangelischen
Oberkirchenrat un den Konsistorien 934/35

Zu den och ungeklärten omplexen 1n der Erforschung des Kır-
chenkampfes gehört die rage ach der Entstehung der Finanzabteilung
beim Evangelischen Oberkirchenrat der Evangelischen Kirche der alt-
preußischen Union. Diese Lücke ın der Forschung ist schwer
verstehen. enn gerade den Finanzabteilungen haben sich während
der dreibiger Jahre, besonders ah 1935, erhebliche kirchenpolitische
Auseinandersetzungen auf verschiedenen Ebenen 1mM kirchlichen un
staatlichen Bereich entzündet.. Nur Heınz Brunotte, ehemaliger Präsıi-
dent der Kirchenkanzlei der Evangelischen Kirche In Deutschland, hat
sehr früh un bisher als einz1ıger In selner Untersuchung „Die Ekintste-
hung der staatllıchen Finanzaufsicht ber die Deutsche Evangelische
Kirche 1935 —1945“ versucht, den Auswirkungen der verschiedenen
gesetzlichen Maßnahmen auf dem Gebiet der kirchlichen Finanzverwal-
tung nachzugehen un diese darzulegen?. Auf die Vorgeschichte aber iıst
TUNOTLIEe nicht eingegangen; 1D seınen Vorbemerkungen verwelıst eT

lediglich kurz auf die finanziellen Schwierigkeiten, ın die die APU
durch die Zurückhaltung der provinzialkirchlichen Umlagen eraten
war®

hierzu besonders urt Melıer, Der Evangelische Kirchenkampf. (jesamtdar-
stellung In drei Bänden. Göttingen 1976 und 19824 ler Gescheiterte
Neuordnungsversuche 1mM Zeichen staatlicher ‚Rechtshilfe” 1976, 41 88 für
Westfalen ausführlich Bernd Hey, Die Kirchenprovinz Westfalen 31
Beıträge ZULC Westfälischen Kirchengeschichte Bielefeld 1974,
und 297 —305
Heinz Brunotte, Die Entwicklung der staatlichen Finanzaufsicht über die
Deutsche Evangelische Kirche 1936 —1945 Zsev.Kr. 953/54 29—-55,
Brunaotte Ebenso führte der Widerstand der Bekennenden Kirche

das Kirchenregiment Müller-Jäger weitgehend 1n, daß die Abführung
der und Umlagen die Kirchenbehörden eingestellt wurde
ndlich Wäar ın elner Reihe VO  - Behörden, die die Deutschen Christen besetzt
hatten, 1Ine finanzielle Mißwirtschaft einger1ssen. DIiese Unregelmäßigkei-
ten auch Hitler ekannt geworden. Erzbischof Eidem notierte In seinen
Aufzeichnungen über seınen Besuch bei Hitler Maı 1934 INn der Reichs-
kanzlei ähnliches, Was ihm dieser mitgeteilt hatte, 1n Dokumente der Kirchen-
olitik des Dritten Reiches, and 8 934/35 Bearbeitet VO  . (jarsten Nicolaisen,
München 1975. Dok 129 ebenso sind In den Tagebucheintragungen
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Dıie Tage, es überhaupt Finanzabteilungen gekommen ist,
hat Brunaotte nıicht gestellt, obwohl das nahegelegen hätte: enn eT WaäarTr
celbhst ah 1936 als Oberkonsistorialrat Mitglied der Kirchenkanzlei der
Deutschen Evangelischen Kirche un mußte daher Kenntniıs VO  - der
Vorgeschichte der kirchlichen un staatlichen Maßnahmen haben*

Iıe rage ach der Entstehung der Finanzabteilung und besonders
ach dem Warum ann Jjetz aber eindeutig beantwortet werden: enn
eıNer der Beteiligten Adus der Verwaltung des Evangelischen Oberkir-
chenrates hat ın seinen Erinnerungen sich eingehend azu geaussert
und damit eine bisher offen gebliebene rage beantwortet. Der 1971
heimgegangene Juristische Vizepräsident des Landeskirchenamtes der
Evangelischen Kirche VO  » Westfalen Dr Gerhard Thümmel gibt In
seınen Memoiren Aufschluß ber dieses bisher ungeklärte Kapitel der
LEUEeTEN Kirchengeschichte®.

DDr (serhard Thümmel begann se1ıne Laufbahn In der allgemeinen
kirchlichen Verwaltung der APU als Konsistorialassessor 1925 eım
Konsistorium der Kirchenprovinz Brandenburg und beendete 61e ach

Jahren ununterbrochenem I[henst 1mM Januar 1965 durch 1{rı In
den Ruhestand®. Als er zZu August 1933 ZUrLr „Hilfeleistung“ w1e die
amtliche Begründung autete als Konsistorialrat In den Evangelischen
Oberkirchenrat abgeordnet wurde, hatte er bereits ın Jahren Erfahrung
1mM kirchlichen Verwaltungsdienst einer der größten Kirchenprovinzen
der APU sammeln können: die Tätigkeit 1mM Evangelischen Oberkir-
henrat WäarTr ihm nicht Iremd, enn bei e1ıner kurzen Abordnung ıIn
denselben 1927/1928 hatte er dort Monate arbeiten mussen!‘.

vVvon Landesbischo Meilıser VO Januar 1934 entsprechende Mitteilungen
verzeichnet, In Verantwortung für die Kirche. Stenographische Aufzeichnun-
gen und Mitschriften VO.  - Landesbisch: ans Meilıser 1933 =1999: and
Sommer 1933 Sommer 1935 Bearbeitet VO  - Hannelore Braun und Carsten
Nicolaisen. Göttingen 1985 Dok 171 7U
Heınz Brunaotte, IIr eo. geb 1896 1n Hannover, nach dem tudium der
Theologie Pastor ın Hoyershausen (Südhannover 19727 —1936, Oberkonsi-
storialrat iın der Deutschen Evangelischen Kirchenkanzlei 1936 —1946, Ober
landeskirchenrat 1M Landeskirchenamt der Lutherischen Landeskirche Hanno-
Velr 194 1949, abh 1.6.1949 Präsident der Kirchenkanzlei der Evangelischen
Kirche In Deutschland und zugleic: des Lutherischen Kirchenamtes der
Vereinigten Evangelischen Lutherischen Kirche In Deutschland In Hannover,
kıntrıtt In den Ruhestand: 1.6.19063, EKD 1.1.1966, gest 19824
ans Steinberg (Hrg.) Gerhard Thümmel, re kirchlicher Verwaltung
1925 —1965), dargeste der Arbeit 1M Ihenst der evangelischen Kirche.
Bielefeld 1987 Beıträge ZUT Westfälischen Kirchengeschichte Bd

5 Thümmel, re 142 Tabellarischer dienstlicher Lebenslauf.
Thümmel, re
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Thümmel WäaTl VOoO Anfang bis seınem Ausscheiden dUus dieser
Oberbehörde und Übertragung der kommissarischen Leıtung des Konsıi1i-
storı1ums üunster? eliner der vier Finanzdezernenten des Evangelischen
Oberkirchenrates®; seiınem Ressort gehörte die Überwachung des
Haushaltes der (Gesamtkiche und die Aufsicht ber die (Generalkirchen-
kasse19 DDa Thümmel ın se1ner bisherigen Tätigkeit ebenfalls mıt Fragen
des kirchlichen Haushaltes befasst Wäl, blieb eım gewlssermas-
SE ıIn seinem ureigenen Element, 11UT daß sich jetz seın Au{fgabenbe-
reich erweıtert un! RT Miıtverantwortung für die Finarnzwirtschaft der
Evangelischen Kirche der altpreußischen Union Lragen hatte In
dieser Posıtion SEWaNN eTr gründlichen Einblick In die bisherige Haus-
haltsführung der Gesamtkirche und In das Finanzgebahren der einzel-
NEeN Kirchenprovinzen. Diese Dienststellung brachte es annn mıt sich,
dass e zwangsläufig In finanzpolitische Auseinandersetzungen hinein-
BEZOBEN wurde und reagleren mußte

Die Besonderheit der kirchenpolitischen Auseinandersetzungen In
Preussen hatte unftier anderem die Folge, daß die Auswirkungen des
Streites unmittelbare finanzielle Schwierigkeiten mıt sich brachte. In
zunehmendem Maße verwelgerten Kirchengemeinden un Synodalver-
bände die Zahlung der fälligen Umlage-Beiträge" den Evangelischen
Oberkirchenrat. egen angeblicher oder tatsächlicher Rechtsunsicher-
heit wurden Umlagen ganz zurückgehalten oder bei Gericht hinterlegt.
Diese Tendenz verstärkte sich besonders 1934, als die kirchenpolitischen
Auseinandersetzungen In voller Stärke entbrannt und der Wider-
8 Thümmel, re E: Miıt schwerem Herzen fuhr ich März

nach Münster und iTrat dort nächsten Jage meınen Ihenst Das
Konsistorium Warlr damals kaum ZUrFr Hälfte besetzt, daß 1Ne besonders große
Aufgabe auf mich zukam. och ich WarTr froh un: ankbar, daß ich für meın

Amt Erfahrungen ıIn wel Konsıstorien darunter 1n dem bei weıtem
größten und 1M Oberkirchenrat gesammelt hatte, ıne Grundlage, die cse1t
1945 nicht mehr gibt
Thümmel, re 24:; auch konnte ich mıt den se1t Jahren MI1r gut
bekannten übrigen Finanzdezernenten den Konsistorialräten Dr Walter Koch,
Dr Duske und Dr Engelmann) eNg und vertrauensvol| zusammenarbeiten.

10 Thümmel re 5.24; Thümmels Dezernat gehörte uch die
UIS1IC über die Haushalte der Kirchenprovinzen. IDıie Generalkirchenkasse
hatte ihre VOo. Bedeutung für die Finanzwirtschaft der Gesamtkirche erst nach
Abschluß des Kirchenvertrages mıt dem Land Preußen 1931 erlangt; dadurch
wurden ihr sämtliche his In VO  —_ verschiedenen staatlichen Kassen wahrge-
NOmMMENE ufigaben auf dem Gebiet des kirchenregimentlichen Kassenwesens
übertragen. S.a Bekanntmachung des VO 31 März 1933

11 Die gesamtkirchliche Umlage Wäal der Jährliche festgesetzte Betrag, den die
einzelnen Kirchenprovinzen ZU andeskirchlichen Haushalt abzuführen hat-
ten
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stand der Bekennenden Kirche sich Reichsbischof Müller!? und
die Leiıtung der APU richtete®??. er Landesbruderrat der APU un: die
Provinzialbruderräte empfahlen, durch die Verweigerung der Überwei-
SUNg der falligen Umlagebeträge den als den ‚nicht rechtmägssi-
66  gen Druck auf diesen auszuüben!* ] hese Empfehlung War aber e111e€

Reichsbischo Ludwig Müller geb 1883 Gütersloh gest 31 1945
elbstmord?) 1908 Pfarrer Rödinghausen (Westfalen) 1914 Pfarrer
Marinedienst Cuxhaven, 1916 Marinekommando der Türkei 1918 Mittel-
meerdivision der Mariıne 1920 verschiedene Marinepfarrstellen 1926 Wehr-
kreispfarrer Königsberg/ Ostpr Bevollmächtigter Hitlers für Fragen der
evangelischen Kirche April 1933 eteili: den Beratungen ber die LEUE

Verfassung der DEK April bis Junı 1933 ahl ZU Präsidenten des Evangeli-
schen Oberkirchenrates mı1T der Amtsbezeichnung Landesbischo Urc den
Kirchensenat der APU ugus 1933 itglie' der Einstweiligen Leıtung der
DEK uli September 1933 Reichsbischof September 1933 Entzug
der Befugnisse September 1935 itglie der 1932 Mitbegrün-
der der Glaubensbewegung Deutsche Christen un: Landesleiter Ostpreußen
1932 den ‚westfälischen“ Lebenslauf behandelt ausführlich TNS Brinkmann

SE1NEMN Aufsatz „Ludwig Müllers Lebensjahre Westfalen ]b Westfäl
Bd 1983 192—-7200

Hierzu ausführlich urt Meıler Der Kampf die „Reichskirche“ 1976
175 —526 für Westfalen Bernd Hey,

Der Bruderrat der westfälischen Bekennenden Kirche rief Rundschreiben
VO und 171 Maı 1934 die Gemeinden auf die Umlage L11UTr noch Präses
och abzuführen und die Kirchensteuerbeschlüsse nicht mehr das Konsıi-
sStor1um ZUFC Genehmigung einzusenden das leiche sollte mıT den Haushalts-
plänen geschehen

Idie Provinzial —-und andeskirchliche Umlage 1ST die allein rechtmägs-
S518€ Stelle, die Westfäl Provinzialsynodalkasse VOoO  - Herrn Präses

Koch Bad Oeynhausen abzuführen I hes gilt für alle Rückstände
und für Zahlungen des laufenden Verwaltungsjahres
Alle Gesuche für welche die Provinzialsynode oder der Provinzialkir-
chenrat nach der Kirchenordnung zuständig 1st ind Herrn Präses
och richten
Haushaltspläne und Kirchensteuerbeschlüsse werden dem Konsıstorium
nicht mehr eingereicht Die Beschlüsse sind auch ohne Genehmigung
des Konsistoriums rechtskräftig Wır verzichten damit vorläufig lediglich
auf das Recht der Zwangsbeitreibung und aıf die Mitwirkung des
Fınanzamtes bei der Einziehung I)ıe (Gemeinden INUSSEeN selbst MabD-
nahmen für die Einziehung der Kirchensteuer reffen dies den
meılısten (Gemeinden der Fall 1ST
Wo Bevollmächtigte Verbindung m17 der größeren (jemeindevertre-
tung Steuerbeschlüsse fassen 1ST deren Rechtsungültigkeit zweiftellos
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zweischneidige Waffe, die nicht 1UTC den Evangelischen Oberkirchenrat
treffen und In seiner finanziellen Beweglichkeit behindern konnte,
sondern auch negatıve Rückwirkungen auf den welıteren Verlauf der
Auseinandersetzungen haben mußte Die Umlage Wäarlr für den
lebensnotwendig, un mußte In irgendeiner orm reagleren.

Hıer muß ZU weıteren Verständnis auf die finanzielle Situation der
APU eingegangen werden. Die Evangelische Kirche der altpreußischen
Unıon mußte ZUrLC Deckung ihres Finanzbedarfs, da S1e LLUT ber geringe
eıgene Einnahmen verfügte, VO  x jeder Kirchenprovinz die sogenannte
Umlage erheben, die ihr durch Artikel 110 Verfassungsurkunde ZUBE-
standen war!® un jährlich nach einem Schlüssel festgesetzt wurde. Der
Gesamtbetrag der Umlage machte den größten Posten 1mM Haushalt der
Gesamtkirche au  N Hıervon floß der größte Teil, nämlich zwischen /h
und 8° % In die Besoldung des Pfarrerstandes, zwischen und 15 %
wurden für Zwecke der Gemeinden verwendet un LLUT 1/2 ”%
standen der allgemeinen kirchlichen Verwaltung ZUFXC Verfügung. In der
tabellarischen UÜbersicht wird 1es deutlich:

Unsere Gemeindeglieder sind ıIn diesen Fällen 1n gee1gneter Weise über
die Rechtslage auIizuklaren hlıe Gemeindeglieder mussen die Zahlungen
der Kirchensteuer verweligern mıt der Begründung, daß die ausschrei-
en! Stelle der Rechtsvollmach entbehrt. Die ordnungsmäßbigen
Bekenntnispresbyterien en In diesen Fällen Steuerbeschlüsse
fassen. Die Gemeindeglieder sind aufzufordern, ihre Steuern die VO.

Bekenntnispresbyterium bestimmende Stelle entrichten. Es CIND-
Nehlt sich, besondere Beratungsstellen für Steuerangelegenheiten eEINZU-
richten.

Landeskirchliches Archiv Bestand Nr 230 Fasc I Bernd Hey
{t.

15 Artikel 110 Verfassungsurkunde für die Evangelische Kirche der altpreußi-
schen Union VO. September 192972 (KGVBL 1924 29) Ihe Generalsynode

übt das kirchliche Steuerrecht Q  N i[heses Steuerrecht bezog sich aut die
Ausgaben für gesamtkirchliche Zwecke der APU, deren Kosten bisher schon
UTrC. Umlagen auf die (jemeinden gedeckt werden konnten, wWI1Ie für die
Versorgung der Pfarrer und ihrer Hinterbliebenen, für die ründung
Pfarrstellen, ZUr Unterstützung der Auslandsgemeinden SOWIEe für Kirchen
—und Pfarrhausneubauten. Iie Genehmigung urc den Staat Wäar erforderlich
Die Umlage gng auf äalteres Recht zurück:; bereits NI die Generalsynodal-
ordnung Vo Januar 1876 (GS 8) Wäar der Generalsynode das Recht
zugestanden worden, ZUT[T Deckung ihrer Kosten und Erfüllung gesamtkirchli-
cher ufgaben ıne Umlage rheben dazu 1e Lüttgert, Evangeli-
sches Kirchenrecht ın Rheinland und Westfalen, (Gütersloh 1905 834 und
Nachtrag 1908
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Verwendung

Rechnungsjahr Ööhe der Pfarrer- Zwecke der allgemeine
gesamtkich! stand Gemeinden, Verwaltung
Umlage Mı1o0. z.B Kgdebe- Mı0
Mio0 %o amtenkasse, %o

Baubeihilfe,
Auslands-
Gem.,
MioO.  0/o

1933 O,— /9,4 2103 14,02 Y 0,985 6,57 %
1934 10 1.786 1,28% 1502 0,36 % TL 8,36%
435 Ü,— 1.956 2,46% 1.340 9,24 % 1 Z 8,30 %
436 0,— 82,21 Y 1.382 9,54Y 1.197 8,25 %!®

Dıe Umlage un die eıgenen geringen Einnahmen reichten aber nicht
dUus, den gesamten Finanzbedarf der APU decken. {)ıe Leıistun-
genN des preussischen Staates die Kirchen 1M Staatsgebiet, die VOT
dem Weltkrieg auf Grund VOIN bestimmten Rechtstiteln und (;esetzen
gezahlt worden blieben ach 1918 aus oder wurden als Ireiwillige
eıträge ohne bindende Rechtsverpflichtung 1n geringerer öhe ZUr:

Verfügung gestellt. Erst ach langwierigen Verhandlungen konnten
Kirchensenat und Oberkirchenrat eine gesetzliche Regelung erreichen:
durch das preußische Pfarrbesoldungsgesetz VOoO April 192817 mıt
einer großzügigen finanziellen usstatiung gab der preußische aa der
Evangelischen Kirche der Union die Möglichkeit, die Gehälter der
Pfarrer anzuheben, daß S1Ee vergleichbaren Staatsbeamten =  Regle-
rungsrat) gleichgestellt Preussen zahlte auf Grund dieses (eset-
265 der APU anfangs Jährlic Mıo0 Reichsmark. ıe Laufzeit des
(Gesetzes WarTr allerdings begrenzt, collte spatestens 1930 auslaufen.
1931 wurde die Geltungszeit verlängert und der Pfarrbesoldungszu-
schuß fest In den Haushalt des preußischen Kultusministeriums e1InNge-
stellt Iıese Maßnahme ıst sicherlich als elıne olge der Verhandlungen

Dr. Thümmel führte während seliner SaNZeEN Dienstzeit 1m Evangelischen
(Oberkirchenrat un auch danach ın Westfalen ıne Umlagekontrolle In I ısten-
form, die Hand der Akten iIımmer auf dem aktuellen an 1e und
den Sitzungen mitnahm. Iie Liste „Verwendung der gesamtkirchlichen Umla-
xr  ge beginnt miıt dem ahr 19727 un! endet 1938; erganzt wird diese Aufstellung
urc grafische Darstellungen und gesonderte Lısten für jede Kirchenprovinz,
dus denen das Umlagesoll und die Fe  eträge ersehen sSind. Dadurch Waäar
Thümmel jederzeit In der Lage, sich chnell und umfassend informieren.
LKA Bestand NT 15 Bd.16

17 1928 146; ıIn Wäar die Geltungsdauer des (‚esetzes festgelegt, Jängstens
his ZU Ablauf des Rechnungsjahres 1930; dieses endete 31 MaärTz 1931
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ZU preußischen evangelischen Kirchenvertrag VO *1 Maı 1931 aAllz

sehen auch WEl diesem die rage der Staatsleistungen auf (Grund
altem Rechts nıcht behandelt wurde

Bemerkenswert 1Sst dabei daß die Zahlung durch den preußischen
Staat erfolgte ohne auf die Ablösung der Staatsleitungen gemäß Artikel
138 Weımarer Reichsverfassung vorzugreifen!®

UrCc das Pfarrbesoldungsgesetz WarT eSs der APU möglich die
Verluste die die Gesamtkirche durch die Inflation erlitten diese
wurden auf 400 Mı0O Goldmark beziffert!® einigermaßen auszuglei-
chen Rücklagen nenneswerter öhe konnten aber nicht AaNSECSAIMN-
elt werden Iıe Finanzlage Wal aber TOTLZ der Jährlichen staatlichen
Besoldungsbeihilfe angespannt enn die Weltwirtschaftskrise untier
der das Deutsche Reich besonders stark leiden hatte wirkte sich
gerade bei den Kirchenprovinzen durch sinkende Kirchensteuereinnah-
INeN erheblich Aus mıt der zwangsläufigen Rückwirkung auf den Haus-
halt der APU Idıe Umlagen die 111e e1INe konstante öhe hatten sanken
ce11 19727 (noch MIl10O Reichsmark) auf MıoO Reichsmark 1934
ehe G1E ah 1937 wieder steıgen begannen” Der sogenannte Umlage-
streik abh Herbst 1933 verschärfte die prekäre finanzielle Situation

18 Die Weimarer Reichsverfassung VO 14 ugus 1919 hatte 88| Abschnitt
der die Religion und Religionsgesellschaften behandelte (Artikel 35-141)
Art 138 festgelegt daß die auf Gesetz, Vertrag oder auf besondere Rechtstitel
beruhenden Staatsleistungen die Religionsgesellschaften UrcC. die Landes-
gesetzgebung abgelöst werden sollen; die Grundsätze hierfür sollte das Reich
aufstellen In Artikel 1243 wurde Übergangsstimmung ausgeführt,
daß his z Erlass diesbezüglichen (‚esetzes die bisherigen Staatslei-
stungen bestehen leiben ollten Die Staatsleistungen des preußischen Staates

die Kirchen SE1NEIMN Staatsgebiet auch VOTI dem Weltkrieg
Gegenstand Jangwieriger Diskussionen hierzu besonders die grundlegende
Arbeit Vo  } Johannes Niedner [ie Ausgaben des preußischen Staates für die
evangelischen Landeskirchen der äalteren Provinzen Kirchenrechtliche
Abhandlungen 13 eft 1904 die Haltung des Deutschen Evangelischen
Kirchenbundes diesem Komplex kam Ausarbeitung ZU USATUC
die dus konkretem Anlass veröffentlich: wurde Denkschri über den Umfang
der Staatsleistungen der deutschen Länder die evangelischen Kirchen bis
ZUTLT Ösung Ausgearbeitet Deutschen Evangelischen Kirchenbundesamt
Als Handschri gedruc. Berlin 1928
Diese Summe nennt Dr Thümmel SE1NEeN Erinnerungen 111e Konkreti-
S1IETUNg Hand der Akten des EZA Wäal bisher nicht möglich Zu den
Inflationsverlusten traten die Verluste hinzu die die Kirchengemeinden und
Parochialverbände UTre die Kriegsanleihen erlitten hatten, die den VermöÖ -
gensbestand Z ersten Mal erheblich gemindert hatten
Aus der Liste der Umlagekontrolle gehen die Schwankungen der Ööhe der
Jährlichen Umlage hervor LkA Bestand Nr Bd
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Die Auswirkung des Umlagestreiks, die Zurückhaltung und
Verweılgerung der Überweisung den annn deutlichsten
Beispiel der Kirchenprovinz Westfalen gezeigt werden. Hıer wurde der
Umlagestreik nachhaltigsten befolgt. In eiInem Aktenvermerk hielt
Dr Thümmel das Ergebnis einer Sıtzung fest, ıIn der die Umlagepraxis
Westfalens deutlich wurde?!:

Am Sonnabend, den November 1934, hat Herr Vizepräsident
Dr Kinder?? In eiıner Besprechung mıt den Mitgliedern un! Hilfsar-
beitern des rklärt, der Gauleiter der Dt Christen In Westfalen,
Herr Fachvorsteher Lange* AdUus Hamm, der Mitglied des Westf TOV
Kirchenrates ist, habe gleichen JTage vormittags dem Herrn
Reichsbischof angegeben, aus Westfalen se1 die Umlage gahnz oder
ZU größten Teil bezahlt Ich habe diese Angaben des Herrn ange
sofort als unwahr bezeichnet un Herrn Dr Kinder and meıner
Umlagekontrollen, die ich zufällig Z} and hatte, nachgewiesen,
daß Westfalen In diesem Rechnungsjahr seıt 1.4.1934) nicht einmal|
1/3 der Umlage gezahlt habe
Im folgenden wIl1es Thümmel Monat für Monat die Differenzen In

den erfolgten Zahlungen ach un kam dem Ergebnis, daß für das
Rechnungsjahr 1933 1.4.1933 his 31.3.1934 VO  — der veranschlagten
Umlage INn öhe VO  — 696.037 Reichsmark für die Kirchenprovinz
Westfalen L1UT 63,5% überwiesen wurden und hbis ZU November
1934 VoOoNn 545.051 Reichsmark LUT och 24.% 924 Der enannte Vermerk
rag och die handschriftliche Notiız Dr Thümmels:,,Material für die
Kirchensenatssitzung 1934“

ESs muß die rage geste werden, WI1Ie der Oberkirchenrat auf den
Umlagestreik reaglerte. An and der Haushaltskontrollen ermı1ıtielten
die VvIier inanzdezernenten Dr Walter OC Dr Duske?®, Dr ngel-
21 Der dreiseitige Aktenvermerk wurde VO  —; Dr Thümmel November 1934

Iso Tage nach der Sıtzung angefertigt und WAärl, wI1e der handschriftliche
Vermerk ummels ze1gt, für die Sitzung des Kirchensenats November
bestimmt: EZA Bestand (EOK) Gen XVI Nr. Bd

22 Dr Jur Christian Kinder, geb 1897 In Plön, gest 19792 In Hamburg, Rechtsan-
walt 1n Altona, 1925 Konsistorialassessor ın Kiel, Sommer 1933 Vizepräsident,
1937 1945 Präsident des Konsıistoriums In Kiel, Universitätskurator ın Kiel,
Reichsleiter der Glaubensbewegung Deutsche Christen September
1935

23 K.E ange, geb 3 10.1891 In Langendreer, ges Wäar Berufsschullehrer In
Hamm, Mitbegründer der Deutschen Christen ın Westfalen und ührend ätıg,

Bernd Hey 106 — 108
Anm 213

25 Dr Walter och geb 18  © In Starzeddel Krs uDen, tudium der Rechte,
Ekiıntritt In die allgemeine kirchliche Verwaltung beim EOK 1925, Konsistorial-
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mann“ und Dr Thümmel daß ()ktober 1934 die Ausgaben bedeu-
end höher als die Einnahmen un daß die Differenz zwischen
diesen beiden Posten Adus Haushaltsmitteln nicht mehr gedeckt und
auch aus dem Betriebsmittelfonds absehbarer Zeıt nicht mehr S6-
glichen werden konnte?8s ıe stark rückläufigen ingänge der Umlage
zeıgtiten außerdem daß mıt Besserung vorerst nıcht rechnen
War Gegenteil eher mıiıt gravierenden Verschlechterung Das
bedeutet etzter KOnsequenz die Zahlungsunfähigkeit der Generalkir-
chenkasse ach eingehenden Internen Beratungen entschlossen sich
er die VIeTr inanzdezernenten ihre Bedenken dem Kirchensenat
un: dem Reichsbischof vorzutragen Sie wählten den Weg der schriftli-

rat 1926 Oberkonsistorialrat 1933 194  s Z Konsistorialpräsidenten Düssel-
dorf ernannt 1946 den Ruhestand versetzt 1951 Rechtsanwalt Kem-
scheid gest dort 1963
Dr Johannes Duske geb 1898 Magdeburg, 1925 kıntrıitt nach dem tudium
der Rechte die allgemeine kirchliche Verwaltung 1925 Magdeburg, 1927
Hilfeleistung beim Kirchenbundesamt Berlin, 1928 Konsistorialrat Magde-
burg, 1929 ZU Konsistorium nach üunster Verseiz 1930 AA EOK nach
Berlin 1934 Oberkirchenrat der Kirchenkanzlei der DEK Berlin, dann als
Oberkonsistorialrat ZU EOK gest 1938 Berlin
Dr Ernst Engelmann geb 1899 Magdeburg, tudium der Rechte Einintritt
die allgemeine kirchliche Verwaltung 19725 beim Konsistorium Berlin 1929
Konsistorialrat beim EOK 1934 Oberkirchenrat der Kirchenkanzlei der DEK

Berlin, 1936 Oberkonsistorialrat beim EOK, ZUuU Konsistorium ach
Stettin versetzt, 194 bei Neubrandenburg gest
Thümmel, re f diese Entwicklung hatten die Haushaltsdezer-
nentien bereits bei den Haushaltsberatungen für das Rechnungsjahr 1934
vorausgesehen Am J1 April 1934 wurde auf ihre Veranlassung UrCc Präsi-
dent Walzer dem Erlass 6671 verfügt

Im 1NDIi1c auf die gerade Rechnungsjahr 1934 drohenden Schwierig-
keiten bei der Einbringung der gesamtkirchlichen Umlage und Cdie er
erwartenden usialle dürtfen die haushaltsmäßigen Ansätze nicht voller
öhe verausgabt werden
Bel welchen Titeln des Haushaltsplans und welcher Höhe einzelnen
vorläufige kinsparungen vorzunehmen sind wird der Kassenreferent Kon-
sistorialrat Dr Thümmel den Beteiligten noch mitteilen
Die hiernach ZUr Verfügung stehenden Mittel sind Höchstbeträge S1e
dürfen nicht überschritten werden Es wird daran eriınnert daß cämtli-
che Ausgabebewilligungen zunächst dem Kassenreferenten ZUrFr Gegen-
zeichnung vorzulegen sind

Dieser TIa g1InNng alle Verwaltungsstellen der DEK un:! des EOK Eis wurde
arüber hinaus angeordnet daß VO Rechnungsjahr 1934 ab Haushaltskontrol-
listen führen EZA Bestand (Gen XVI Nr 41 Bd (Gesam  irchli-
her aushalt)
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chen und als ‚vertraulich“ gekennzeichneten Vorlage VO November
1934, ın der 61e die Finanzsıtuation der Deutschen Evangelischen Kirche
und der Evangelischen Kirche der altpreußischen Union offen schilder-
ten un! auf die zwangsläufigen Konsequenzen aufmerksam machten?®.

FÜr die DEK wlesen die inanzdezernenten darauf hin, daß ihre
Finanzen In vollem Umfang VO  — der Finanzwirtschaft der Landeskir-
chen änglg selen; dabei sSel beachten, daß die APU rund 50 % der
DEK-Umlage aufbringen MUSSe Die finanzielle Sicherheit der DEK sel
er wesentlich VO  — Altpreußen ängig

In dem 8il der Vorlage, der sich miıt der Finanzsıtuation der APU
eIiasste, wurde auf die Differenzen zwischen Einnahmen und usga-
ben hingewiesen, die nicht mehr ragbar selen. IDannn wurden die Posten
des Haushaltes genannt, die ın voller Ööhe bedient werden muüßten un
nicht verringert werden könnten w1e Ruhestandsversorgung der Geist-
lichen 1er el der Haushaltsansatz „WEB der außerordentlich
zahlreichen Pensionlıerungen wenilgstens Mill überschritten“
TÜr die aktiven Pfarrer un: die Vorbildung derselben, die allgemeine
kirchliche Verwaltung, Umlage die DEK für die kirchliche Versor-
SUunNng der abgetrennten Gebiete. I)amıt hatten die Dezernenten 11UTI die
Hauptposten genannt un! die kleineren festen Ausgaben 90088 d-

risch erwähnt.
DIie Verfasser hoben besonders den schlechten und zögernden kın-

gang der Umlage hervor:chen und als „vertraulich“ gekennzeichneten Vorlage vom 5. November  1934, in der sie die Finanzsituation der Deutschen Evangelischen Kirche  und der Evangelischen Kirche der altpreußischen Union offen schilder-  ten und auf die zwangsläufigen Konsequenzen aufmerksam machten?.  Für die DEK wiesen die Finanzdezernenten darauf hin, daß ihre  Finanzen in vollem Umfang von der Finanzwirtschaft der Landeskir-  chen abhängig seien; dabei sei zu beachten, daß die APU rund 50% der  DEK-Umlage aufbringen müsse. Die finanzielle Sicherheit der DEK sei  daher wesentlich von Altpreußen abhängig.  In dem Teil der Vorlage, der sich mit der Finanzsituation der APU  befasste, wurde auf die Differenzen zwischen Einnahmen und Ausga-  ben hingewiesen, die nicht mehr tragbar seien. Dann wurden die Posten  des Haushaltes genannt, die in voller Höhe bedient werden müßten und  nicht verringert werden könnten wie: Ruhestandsversorgung der Geist-  lichen — hier sei der Haushaltsansatz „wegen der außerordentlich  zahlreichen Pensionierungen um wenigstens 1. Mill. überschritten“ —,  für die aktiven Pfarrer und die Vorbildung derselben, die allgemeine  kirchliche Verwaltung, Umlage an die DEK, für die kirchliche Versor-  gung der abgetrennten Gebiete. Damit hatten die Dezernenten nur die  Hauptposten genannt und die kleineren festen Ausgaben nur summa-  risch erwähnt.  Die Verfasser hoben besonders den schlechten und zögernden Ein-  gang der Umlage hervor:  “ . .Der schlechte Eingang der Umlage ist darauf zurückzuführen,  daß die Gemeinden infolge der Rechtsunsicherheit und der kirchli-  chen Lage ihre Umlage teils gar nicht zahlen, teils hinterlegen. Das  gleiche tun Gemeindemitglieder mit ihren Kirchensteuern. Damit ist  die Axt an die Wurzel der kirchlichen Finanzwirtschaft gelegt. Ein  weiteres deutliches Zeichen für die fortschreitende Zerstörung des  kirchlichen Organismus ist das Ausbleiben der Kollektenerträge, das  z.B. in Westfalen bereits 100% erreicht hat. Die Umlagehinterlegun-  gen haben sich dort gegenüber September im Laufe des letzten  Monats vervielfacht und haben auf die anderen Provinzen überge-  griffen. Die hierdurch erforderlich gewordenen Rechtsmittelverfah-  ren und sonstigen Maßnahmen haben bisher nicht zum Ziel geführt.  Zahlreiche Kirchengemeinden nehmen Weisungen der Kirchenbe-  hörden nicht mehr entgegen. Das hierdurch bedingte Ausbleiben der  29 Thümmel, 40 Jahre. . . S. 27; EZA Bestand 7 Gen. XVI Nr. 41 Bd. 8 Bl. 202 —204;  der Entwurf trägt keine Unterschrift oder Handzeichen, dagegen sind die  Geschäftsvermerke von Thümmel angefertigt worden. Das weist sicherlich auf  die Federführung Thümmels hin, auch auf die weitere Behandlung der Vorlage  im Verlauf des Geschäftsganges.  122Der schlechte kingang der Umlage ıst darauf zurückzuführen,
daß die (jemeinden infolge der Rechtsunsicherheit und der kirchli-
chen Lage ihre Umlage teils gar nicht zahlen, teils hinterlegen. DDas
gleiche tun Gemeindemitglieder mıiıt ihren Kirchensteuern. Damıiıt ist
die Axt die Wurzel der kirchlichen Finanzwirtschaft gelegt. kın
weıteres deutliches Zeichen für die fortschreitende Zerstörung des
kirchlichen Urganısmus ıst das Ausbleiben der Kollektenerträge, das
z B ıIn Westfalen bereits 100 %o erreicht hat I dıe Umlagehinterlegun-
SEl haben sich dort gegenüber September 1mM Laufe des etzten
Monats vervielfacht und haben auf die anderen Provinzen überge-
griffen. Die hierdurch erforderlich gewordenen Rechtsmittelverfah-
LE un! sonstigen Maßnahmen en bisher nicht Z 7Zie| geführt.
Zahlreiche Kirchengemeinden nehmen Weisungen der Kirchenbe-
hörden nicht mehr Das hierdurch bedingte Ausbleiben der

Thümmel, re Z EZA Bestand Gen M Nr 41 Bd 202 —204;
der Entwurf rag keine Unterschrift der Handzeichen, dagegen sind die
(Geschäftsvermerke VO  - Thümmel angefertigt worden. Das weist sicherlich auf
die Federführung Thümmels hin, uch auf die weıtere Behandlung der Vorlage
1 Verlauf des Geschäftsganges.
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Pfarrbesoldungsabrechnung gefährdet die Weiterzahlung der staatli-
chen Besoldungsbeihilfen.

Hiernach ıst testzustellen, daß die Einnahmen In erschreckendem
Maße sinken. Infolgedessen wird der Betriebsfionds, der eigentlich 1ın
diesem Monat wieder aufgefüllt werden müusste, se1ıne etzten Reser-
VenN hergeben IMUsSsSen un: In his onaten erschöpft se1IN.
Dadurch würden die Gehalts- un! Versorgungszahlungen die
Geistlichen un Kirchenbeamten Altpreußens SOWI1Ee die sonstigen
kirchlichen Pflichtleistungen unmittelbar betroffen und gleichzeitig
würde der Deutschen Evangelischen Kirche die finanzielle Grundla-
DE entzogen werden. Das bedeutet, daß Tausende VO  — Ruheständ-
lern, Wıtwen un Wailsen (annähernd 6.000), die der kirchlichen
Entwicklung unbeteiligt sind, 1U och 50% ihrer Bezüge nämlich
den Staatsanteil) ausbezahlt erhalten
Die Verfasser der Vorlage kamen ach der Schilderung der Fınanz-

miısere mıiıt allen Folgen, die sich daraus ergeben würden, der
bemerkenswerten und mutigen Schlußfolgerung:

Für eın welıteres Funktionieren des kirchlichen Urganismus un
für eıne Erfüllung der der Gesamtkirche un den Kirchengemeinden
obliegenden rechtlichen Verpflichtungen kann er eiNe (jewähr
LLUT och übernommen werden, WeNnNn 1n kürzester Zeeıt e1n Vertrau-

un Autorität geniebendes Kirchenregiment hergestellt wird.
er verlorene Tag bedeutet unwiederbringlichen Schaden. aı
Dıese Vorlage wurde VO  w Dr Thümmel gleichen Tage dem

damals amtierenden Präsidenten Walzer® übergeben miıt der Bıtte, S1e
dem Reichsbischof unverzüglich zuzuleiten. Es äßt sich vorerst och
nicht ermitteln, wWI1e und ın welcher orm der Reichsbischof darauf
reaglerte.

olg INa  —_ den Lebenserinnerungen Dr Thümmels,® wollten die
inanzdezernenten des die Hauptausgaben des andeskirchlichen

EZA Bestand Gen XVI NrT. 41 203
41 Ebenda 204

Paul Walzer, geb 1879 ıIn Westpreußen, gest 1936 ıIn Königsberg/ Ostpr., nach
dem tudium der Rechte Ekintritt ın den Staatsdienst, Landrat ıIn Treuburg/
Ustpr und Danzig-Niederung 1921 Anfang 1934, ZU Konsistorialpräsiden-
ten des Konsistoriums Brandenburg ernannt 3.2.1934, „In Wahrnehmung
der Befugnisse des Kirchensenats berufe ich den Landrat aul Walzer in
Danzig ZU Konsistorialpräsidenten ın Berlin“ (Reichsbischof Müller) Walzer
wurde Juristisches itglie des Geistlichen Ministeriums und bevollmächtigter
Vertreter des Landesbischofs Müller für die Verwaltung des EOK 23.2.1934,
1ImM November 1935 wurde VO Reichskirchenausschuß VO  = seınen Amtern
beurlaubt als Oberkonsistorialrat ZUuU Konsistorium Königsberg Versetiz

33 Thümmel, TOe Zl dort auch Anm
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Haushaltes sicherstellen, nämlich die Pfarrbesoldungsbeihilfen für lei-
stungsschwache Kirchengemeinden un! die Ruhestands- un Hınter-
bliebenenversergung. Besonders bei den Ruhestandsempfängern schien
große Unruhe herrschen, enn schriftliche Anifragen hatten sich
eım gehäuft* uch Wäal dem bekannt geworden, daß Fiınanzre-
ferenten bei ein1ıgen Konsistorien nicht mehr, wIıe vorgeschrieben, bei
allen Ausgaben und Maßnahmen mıt finanzieller Auswirkung beteiligt
wurden: auch dem letzteren Verfahren wollten die inanzdezernenten
des vorbeugen.

ach internen Beratungen wırugen sS1e dem Evangelischen Oberkir-
chenrat diese Schwierigkeiten VOT un erreichten 15 November 1934
einen Plenarbeschluß folgenden Inhalts®>:

a) die inanzdezernenten Dr Koch, Dr Duske, Dr Engelmann un
Dr Thümmel bilden „die Finanzabteilung des Oberkirchenrats“
untier dem Vorsitz VO  — Dr Koch,

b) und ohne ihr Votum dürfen Ausgaben und Maßnahmen mıiıt
finanzieller Auswirkung nicht beschlossen, Kassenanwelsungen
ohne ihre Unterschrift nicht ausgeführt werden.

Dr. Thümmel bewertet diesen Beschluß In seınen Lebenserinnerun-
BENNHaushaltes sicherstellen, nämlich die Pfarrbesoldungsbeihilfen für lei-  stungsschwache Kirchengemeinden und die Ruhestands- und Hinter-  bliebenenversergung. Besonders bei den Ruhestandsempfängern schien  große Unruhe zu herrschen, denn schriftliche Anfragen hatten sich  beim EO gehäuft*, Auch war dem EO bekannt geworden, daß Finanzre-  ferenten bei einigen Konsistorien nicht mehr, wie vorgeschrieben, bei  allen Ausgaben und Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung beteiligt  wurden; auch dem letzteren Verfahren wollten die Finanzdezernenten  des EO vorbeugen.  Nach internen Beratungen trugen sie dem Evangelischen Oberkir-  chenrat diese Schwierigkeiten vor und erreichten am 15. November 1934  einen Plenarbeschluß folgenden Inhalts®:  a) die Finanzdezernenten Dr. Koch, Dr. Duske, Dr. Engelmann und  Dr. Thümmel bilden „die Finanzabteilung des Oberkirchenrats“  unter dem Vorsitz von Dr. Koch,  b) gegen und ohne ihr Votum dürfen Ausgaben und Maßnahmen mit  finanzieller Auswirkung nicht beschlossen, Kassenanweisungen  ohne ihre Unterschrift nicht ausgeführt werden.  Dr. Thümmel bewertet diesen Beschluß in seinen Lebenserinnerun-  gen so:  „. . .Das war ein Beschluß von großer Bedeutung. Sein Umfang ist nur  zu ermessen, wenn man die damalige kirchenpolitische Lage  betrachtet. Der EO hatte im Rahmen seines Selbstverwaltungsrechts  im Interesse der Sicherheit seiner Finanzen seine Befugnisse zu  einem erheblichen Teil, nämlich für das gesamte Gebiet der Finanz-  wirtschaft, freiwillig zu Gunsten der von ihm selbst errichteten  Finanzabteilung eingeschränkt. In der Zustimmung des Präsidenten  des EO lag die deutliche Erklärung, daß er von seinen vielleicht  weitergehenden Befugnissen keinen Gebrauch machen woaollte. . .“  Diese nachträgliche Beurteilung durch einen der Mitbeteiligten,  nämlich Dr. Thümmel, trifft sachlich den Kern der Sache. Es war nur  folgerichtig und lag außerdem ganz auf der Linie der vertraulichen  Vorlage vom 5. November 1934, wenn die vier verantwortlichen Dezer-  nenten die Aufsicht über die Finanzwirtschaft des Evangelischen Ober-  kirchenrates straffen und kirchenpolitischen Einflüssen weitgehend  entziehen wollte. Das sollte mit der Konzentrierung der gesamten  % Ebenda \S\ 27  3 ebenda S. 27; s.a. dort Anm. S. 91 f., dieser Plenarbeschluß des EO ist nicht zu  ermitteln. Das Evangelische Zentralarchiv in Berlin teilte dem Verf. am 30.  April 1986 mit, daß Protokolle der Plenarsitzungen des EO nicht mehr (?)  geführt worden sind.  %® so Thümmel, 40 Jahre. . .’S. 27.  124Das War eın Beschluß VO  — großer Bedeutung. eın Umfang ist LUT

WE INa die damalige kirchenpolitische Lage
betrachtet. Der hatte ımM Rahmen se1nNes Selbstverwaltungsrechts
1mM Interesse der Sicherheit seliner Fınanzen seine Befugnisse
einem erheblichen Teil, nämlich für das gesamte Gebiet der Finanz-
wirtschaft, freiwillig Gunsten der VOI ihm selbst errichteten
Finanzabteilung eingeschränkt. In der Zustimmung des Präsidenten
des lag die deutliche Erklärung, daß eTt VO  - seinen vielleicht
weitergehenden Befugnissen keinen Gebrauch machen wollte 36
Diese nachträgliche Beurteilung durch einen der Mitbeteiligten,

nämlich Dr Thümmel, trifft sachlich den Kern der Sache Es Waäal UT

folgerichtig un lag außerdem sa11z auf der Lınıe der vertraulichen
Vorlage VO November 1934, WEln die vier verantwortlichen Dezer-
nenten die Aufsicht ber die Finanzwirtschaft des Evangelischen ber-
kirchenrates straffen un kirchenpolitischen Einflüssen weitgehend
entziehen wollte Das sollte mıt der Konzentrierung der gesamten

Ebenda
ebenda 27; dort Anm 01 fi dieser Plenarbeschluß des ist nicht
ermitteln. [)as Evangelische Zentralarchiv In Berlin teilte dem ert.
April 1986 mıt, daß Protokaolle der Plenarsitzungen des nicht mehr (?)
geführt worden SIN

Thümmel, re
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Finanzverwaltung des In einer Abteilung bei der Oberbehörde
erreicht werden;: gleichzeitig War damit die teilweise Ausschaltung des
Kollegialprinzips verbunden, das Plenum des hatte keine
Entscheidungsbefugnisse 1n Finanzangelegenheiten mehr, diese lagen
vielmehr bei der „Finanzabteilung des Oberkirchenrates“. An eine
Bekanntmachung dieses Beschlusses WarTr vorerst nicht gedacht.

{ie erstie sichtbare Maßnahme dieser Neuordnung innerhalb des
Evangelischen Oberkirchenrates WäarTr annn der Runderlass VO gleichen
Tag (15 November) miıt dem Betreff „Dringende Sparmaßnahmen“?,
der die inländischen Konsistorien des preußischen Aufsichtsbereichs
abgesandt wurde und allen Kirchengemeinden bekanntgegeben werden
sollte® Dieser Runderlaß ist VOoO  . Dr Thümmel 1M Einvernehmen miıt
seinen Kollegen verfaßt worden. Inhalt dieses Runderlaßes War die
Anordnung®:

ıe allgemeine Kirchenverwaltung wurde auf sparsamste Wırt-
schaftsführung verpflichtet, eUue Personalstellen durften bis auf
weıteres, bis ZUTF Normalisierung der finanziellen Situation,
nicht errichtet werden, die Wiederbesetzung freier Stellen bedurtf-
te der ausdrücklichen Genehmigung durch den Maßnahmen,
durch die der Kirche finanzielle Verpflichtungen entstanden,
bedurften der Zustimmung des zuständigen Finanzreferenten.
Die Geschäftsbedürfnisse mußten auf das unbedingt notwendige
Maß beschränkt werden.
ber einzelne Sparmaßnahmen sollten besondere Anordnungen
ergehen
Zur Haftung nicht genehmigter Handlungen wurde angeordnet
„Ordnet eın Beamter oder Angestellter den vorstehen-
den Bestimmungen eiıne Zahlung oder trıfft er Maßnahmen,
durch die eıne solche Zahlung notwendig wird, haftet er 1MmM
Rahmen der allgemeinen Vorschriften für den daraus entstehen-
den Schaden“

Runderlaß des VOoO November 1934 „Dringende Sparmaßnahmen“
L.0.1 7812 E/ZA Bestand Gen XVI NrT. 41 Bd 205 —210; der TIa wurde
VOoO  — Thümmel entworten und korrigiert; verfügte auf dem Konzept, daß
„dem Referenten 4On TuUuCKe des Sparerlasses AT Durchführung der
Verwaltungsmaßnahmen zuzuleiten sind vgl auch Anmerkung 28)
Nau el „Der vorstehende TIa ıst en Beamten und Angestellten
SOWI1Ee den Kirchengemeinden bekanntzugeben“. In Westfalen wurde der
Runderlaß TST Januar 1935 als Rundverfügung bekanntgegeben (Nr. 154

7-05), während das Rheinland sS1e bereits 1Im Dezember 1934 1m Kirchlichen
Amtitsblatt veröffentlichte
wWI1e Anm 210
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Iheser Runderlaß wurde Von Präsident Walzer abgezeichnet, der ih
auch gesondert für alle Dienststellen der Hauptverwaltung der Deut-
schen Evangelischen Kirche In Kraft setzte Durch die Einrichtung der
Finanzabteilung des Oberkirchenrates November 1934 und den
Runderlaß VOoO gleichen Tag wurde die Arbeit auf finanziellem Gebiet
ach Ansicht VO  — Dr Thümmel wesentlich gestärkt; die beteiligten
Dezernenten mußten nıcht mehr befürchten, daß eine andere Dienst-
stelle Oder Person leichthin un fehlerhaft auf das Finanzgebahren des
Oberkirchenrätes Einfluß nehmen konnte®*

Die Finanzabteilung des Evangelischen Oberkirchenrates konnte
aber allein nicht die Finanzmisere der APU die 1M Umlagestreik und
der Zurückhaltung der Kollektenerträge ZU Ausdruck kam, beseitigen;
den Konsistorien mußte ebentalls durch die Konzentrierung der Haus-
alts- und Kassenangelegenheiten In einem Kessort, durch eine
Finanzabteilung, die entsprechende Handhabe gegeben werden. Nur
meınte INan 1mM die Finanzwirtschaft auch bei den Konsistorien ın
den Griff bekommen. { )ıe entsprechenden Überlegungen üuhrten
dem Entwurf für eınen Erlaß des Oberkirchenrates, der die Errichtung
VOINN Finanzabteilungen bei den Konsistorien vorsah und zugleich die
Errichtung der Finanzabteilung des bekannt gab Dieser Entwurtf mıt
der Bezeichnung „Bildung VO  - Finanzabteilungen 1mM EO un In den
Konsistorien“ wurde VO  —_ Dr Thümmel unier Beteiligung se1liner olle-
sCH entworfen und 30 November 1934 VO  — Dr Werner, der wieder
die Geschäfte des Präsidenten des übernommen hatte* un den
Finanzdezernenten abgezeichnet.

Thümmel, re
41 Dr Jur. Friedrich Werner, geb 1897 ıIn Oliva/Danzig), gest 1955 ın Düsseldorf,

1928 Rechtsanwalt ın Berlin, 25.6.1933 kommissarischer Präsident des Evange-
ischen Oberkirchenrats zugleic. Präsident der Generalsynode der APU und
des Kirchensenats ıIn Berlin 8.9.1933, Rechtskundiges Mitglied des Geistli-
chen Miıinısteriums der Deutschen Evangelischen Kirche 279— und
—2 Leıter der Kirchenkanzlei der DEK 1937 1945, frühes itglie:

der und seı1t 1930 Stadtverordneter ın Berlin.
Ludwig Müller als preußischer Landesbischo hatte sich 26.1.1934 die
Befugnisse des Kirchensenats übertragen lassen und 5.2.1934 den
aufgelöst und mıt der Kirchenkanzlei der DEK verbunden. Dr Werner Wäal VOoO  >
Müller abgesetzt worden. Werner hatte seine Entlassung VOL dem
Berliner Landgericht eklagt und 1M April 1934 den Prozeß Dıe
Rechtslage 1e ber weiterhin ungeklärt, da die Legalität des altpreußischen
Kirchensenats angezweilfelt wurde. Selbst Miınıiıster ust coll Tklärt en, daß
der Kirchensenat nicht ın der Lage .4  sel, rechtsgültige Beschlüsse fassen.
hlerzu urt Meiler. Der evangelische Kirchenkampf. Bd Gescheiterte Neu-
ordnungsversuche 1mM Zeichen staatlicher Rechtshilfe, 1976 155 i siehe
auch: Verantwortung für die Kirche. Stenographische Aufzeichnungen und
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Die bisher angestellten Überlegungen und konsequente Umset-
ZUNg praktikabele Verwaltungsmalßnahmen erfuhren aber e111e

merkwürdige Unterbrechung, der genehmigte Erlaß wurde nicht sofort
veröffentlicht I e Publizierung Gesetzbhlatt der DEK und als Rund-
erlaß unterbhlieh obwohl die entsprechenden Verfügungen vorbereitet

Im Original wurde dieser Erlaß dem preußischen Miınister für
Wissenschaft Kunst und Volksbildung Kust vorgelegt mıt dem den
Rand des Erlasses geschriebenen ]ext*

AVOF Abgang vorzulegen
dem Herrn preuß Minister für Wissenschaft Kunst un Volksbhbil-
dung mıT der Kenntnisnahme Abdruck des oben
erwähnten Runderlasses VO {} 1934 78192 liegt bei®
Wır glauben hiernach die VO  — Ihnen Herr Minister un dem
Herrn Finanzminister gewünschten Sicherungen für die gesamt-
kirchl! Finanzverwaltung getroffen haben

Der obige lext rag eın atum und keine Unterschrift es mutie
merkwürdig das Original vorbereiteten Erlasses des Evangeli-
schen Oberkirchenrates ohne förmliches Anschreiben dem zuständigen
Mınıiıster unmittelbar und WIe mıt gutem Tun anzunehmen 1st
gleichen Tag der Abfassung des Erlasses vorzulegen Iheses Verfahren
äßt auf ntierne Absprache schließen Leider können die en des
Miınısteriums Ministerbüro N1IC eingesehen werden

Der Eingangsstempel des Ministeriums daß der Seiten
umfassende Erlaß dort Dezember CL  C bzw geschäftsmä-
Dig behandelt wurde Das Papıer wurde auf das Ministerhüro und Dr
Stahn“*, den zuständigen Referenten, ausgezeichnet, ebenso auf
Weber ('? den persönlichen Referenten des Miınisters. Aus verschiede-
NEeN Handzeichen auf dem Erlaß ann entnommen werden, daß dem
Minister der Erlaß vorgelegen hat un: dieser Januar 1935 den
Referenten Dr Stahn Rücksprache aufforderte Stahn Erledi-
gungsvermerk datiert VO 30 Januar 1935 Der Genehmigungsvermerk

Mitschriften VOoO  =) Landesbischof Hans Meiser 1933 —1955 Bd Sommer 1933
bis Sommer 1935 erarb VoO  — Hannelore Braun und (‚arsten Nicolaisen Dok

Besprechung der Vorläufigen Kirchenleitung mı1t nichtdeutsch christlichen
Kirchenführern, 361

42 Entwurf des Erlasses VO November 1934 /899, E7ZA Bestand (Gen
AXAVI Nr 71 Bd

43 Anm
Dr JUT Julius geb 1898 Berlin, gest TUuUSS Gefangenenlager 1945
Landsberg/Warthe tudium der Rechte Eintritt die allgemeine kirch!
Verwaltung 1925 Konsistorialrat beim 1930 ZU preußischen Kultusminıi-
sSterıum Geistliche Abteilung 1932 Ministerialrat 1934 Ministerialdirigent
Reichskirchenministerium 1937
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VO  > Miınıiıster Kust wurde annn Februar 1935 gegeben. er 1M
Kultusministerium behandelte Erlaß des VO November 1934
scheint annn unmittelbar.und wiederum ohne Anschreiben dem ber-
kirchenrat zugeleitet worden SEe1IN: der Eingangsstempel des ze1g
das Datum „5 Februar 1935"; dieses atum auf dem Eingangsstempel ist
durch das Handzeichen nK verdeckt un schwer entziffern.

Der Text, mıiıt dem der seınen Erlaß VO 30 November 1934
s.oben) dem Minıster vorgelegt a  e, ist aufschlußreich:

Wır glauben hiernach, die VO  — nen, Herr Minister, un:! dem
Herrn Finanzminister gewünschten Sicherungen für die gesamıt-
kirchl. Finanzverwaltung getroffen en ..
Aus der Formulierung ann als sicher aNgENOIMIM: werden, daß

bereits VOT dem 3() November 1934 Besprechungen zwischen den
beiden Miniısterien stattgefunden hatten, In denen die rage der arr-
besoldungszuschüsse und die Weiterzahlung den behandelt
worden uch hatten beide Miınısterien In irgendeiner heute
nicht mehr ermittelnden orm dem Oberkirchenrat Vorhalte
emacht und Abstellung der unhaltbar gewordenen Mißstände 1n der
Finanzverwaltung des bzw der APU gefordert. Miıt der UÜbersen-
dung des Erlasses wollte der sicherlich den Nachweis führen, daß der
Oberkirchenrat 1M Rahmen sel1ner rechtlichen Befugnisse das Mögliche
getlan bzw tun beabsichtigte, geordnete Verhältnisse innerhal
der APU erreichen. Ks äßt sich nicht mehr teststellen, welche
(iründe vorlagen, die das Kultusministerium bzw den Miniıster 11-*
laßten, erst ach onaten ach Erhalt des Erlasses diesen als
genehmigt zurückzugeben.

Während der oben genannte Erlaß VO 3() November 1934 och 1
Kultusministerium beraten wurde, sah sich der un die och nıicht
offiziell eingesetzte Finanzabteilung veranlaßt, die Konsiıstorien auf die
immer angespannter werdende Finanzlage der APU hinzuweisen. Die
inanzdezernenten entwarfen eine Bekanntmachung, die Dezem-
ber 1934 mıt dem Versendungsvermerk

„Sof{fort! och heute! Sehr eilig!“
gleichen Tage expediert wurde® Miıt der Überschrift JZUF Finanzla-

DE der Evangelischen Kirche der altpreußischen Union. kın ernstes Wort
die Pfarrer un (Gemeinden“ wurde offen un deutlich die Finanzsı-

uatıon der APU dargelegt, der ausna mıit den wichtigsten Positionen
muiıt den Fehlbeträgen, entstanden durch die Zurückhaltung der Umlage,
erläutert un eindringlich auf die Folgen hingewiesen, WEEeNnNn die Situa-

EKZA Bestand (Gen N Nr 41 Bd DÜ —220
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tıon sich nicht ändern würde. uch wurden.hier erstmals die Aufgaben
der Finanzabteilung 1mM genannt“:

37 In der gegenwärtigen entscheidungsvollen un ernsten Lage der
Kirche csieht die Finanzabteilung des Evangelischen Oberkirchenra-
tes ihre Aufgabe darin, gewährleisten, daß die gesamtkirchlichen
Mittel, unabhängig VO den innerkirchlichen Verhältnissen, sachlich
un keinem anderen Zwecke verwendet werden als

ZUF Erfüllung der der Kirche obliegenden rechtlichen Verpflich-
tungen;
ZUrTrC Sicherung der wirtschaftlichen Versorgung der kirchlichen
Amtsträger (insbesondere des gesamten Pfarrerstandes un der
Kirchengemeindebeamten):;
ZUEFE eistung derjenigen Ausgaben, die erforderlich sind,
notleidende kirchliche Einrichtungen VOT dem Zusammenbruch

bewahren un die Verwaltung ıIn dem unumgänglich
notwendigen Rahmen aufrecht erhalten

Der Entwurf dieser Bekanntmachung rag die Bearbeitungsvermerke
In der Handschrift Dr Thümmels, daß S sicher Ise, daß er maßgeb-
ich der Formulierung des Entwurfs beteiligt Wr Aus der Verfügung

diesem Runderlaß geht außerdem hervor, daß bei eiNer Besprechung
der Konsistorialpräsidenten, die November 1934 In Berlin tattge-
tunden hatte, diese auf die drohenden Gefahren dus der Zurückhaltung
der Umlage hingewiesen worden ıe Reaktion der Konsistorien
auf diesen als dringend eingestuften Runderlaß wWarTr unterschiedlich
Während die meısten Konsistorien ih bereits 1M Dezember den
Gemeinden Kenntnis brachten, eitete das Konsistorium üunster die
Bekanntmachung des erst Januar 1935 durch Rundverfügung

sämtliche Superintendenten, Pfarrer un Presbyterien weıter?.
Die Bekanntmachung wurde mıt dem erstmals verwendeten rief-

kopf;: Evangelischer Oberkirchenrat (Finanzabteilung]) versandt: alles
spricht dafür, daß die verantwortlichen Dezernenten sicher der
Minister Rust würde den ihm vorgelegten Erlaß VO 3() November 1934
46 WI1e Anm 219
47 Rundverfügung des Konsistoriums üunster VO 29.1.1935, LkA Bestand Nr

254; mıiıt dieser Rundverfügung Wäar auch ıne UÜbersicht des über die
Kassenlage nach dem an VO.  — Ende 1934 eigefügt, dus der die einzelnen
Fehlbeträge den einzelnen Haushaltsansätzen ersehen Das
Konsistorium fügte noch hinzu:tion sich nicht ändern würde. Auch wurden. hier erstmals die Aufgaben  der Finanzabteilung im EO genannt“:  „. . .In der gegenwärtigen entscheidungsvollen und ernsten Lage der  Kirche sieht die Finanzabteilung des Evangelischen Oberkirchenra-  tes ihre Aufgabe darin, zu gewährleisten, daß die gesamtkirchlichen  Mittel, unabhängig von den innerkirchlichen Verhältnissen, sachlich  und zu keinem anderen Zwecke verwendet werden als  1  zur Erfüllung der der Kirche obliegenden rechtlichen Verpflich-  tungen;  2  zur Sicherung der wirtschaftlichen Versorgung der kirchlichen  Amtsträger (insbesondere des gesamten Pfarrerstandes und der  Kirchengemeindebeamten);  zur Leistung derjenigen Ausgaben, die erforderlich sind, um  notleidende kirchliche Einrichtungen vor dem Zusammenbruch  zu bewahren und um die Verwaltung in dem unumgänglich  notwendigen Rahmen aufrecht zu erhalten. . .“  Der Entwurf dieser Bekanntmachung trägt die Bearbeitungsvermerke  in der Handschrift Dr. Thümmels, so daß es sicher ist, daß er maßgeb-  lich an der Formulierung des Entwurfs beteiligt war. Aus der Verfügung  zu diesem Runderlaß geht außerdem hervor, daß bei einer Besprechung  der Konsistorialpräsidenten, die am 29. November 1934 in Berlin stattge-  funden hatte, diese auf die drohenden Gefahren aus der Zurückhaltung  der Umlage hingewiesen worden waren. Die Reaktion der Konsistorien  auf diesen als dringend eingestuften Runderlaß war unterschiedlich.  Während die meisten Konsistorien ihn bereits im Dezember den  Gemeinden zu Kenntnis brachten, leitete das Konsistorium Münster die  Bekanntmachung des EO erst am 29. Januar 1935 durch Rundverfügung  an sämtliche Superintendenten, Pfarrer und Presbyterien weiter”.  Die Bekanntmachung wurde mit dem erstmals verwendeten Brief-  kopf: Evangelischer Oberkirchenrat (Finanzabteilung) versandt; alles  spricht dafür, daß die verantwortlichen Dezernenten sicher waren, der  Minister Rust würde den ihm vorgelegten Erlaß vom 30. November 1934  % wie Anm. 45 Bl. 219.  * Rundverfügung des Konsistoriums Münster vom 29.1.1935, L«A Bestand 5 Nr.  1 Bd. 254; mit dieser Rundverfügung war auch eine Übersicht des EO über die  Kassenlage nach dem Stand von Ende 1934 beigefügt, aus der die einzelnen  Fehlbeträge zu den einzelnen Haushaltsansätzen zu ersehen waren. Das  Konsistorium fügte u.a. noch hinzu: „...daß für die Besoldung der aktiven  Geistlichen die Zahlung von Zuschüssen aus gesamtkirchlichen Umlagemitteln  bereits eingestellt ist, auch haben die Besoldungszuschüsse für Gemeindehel-  fer, Jugendhelfer, Hilfsgeistliche usw. bereits eine Kürzung bis zu 50 v.H. der  bisherigen Sätze erfahren. . .“ Ob diese Rundverfügung in der Kirchenprovinz  Westfalen Wirkung zeigte, müßte im einzelnen noch untersucht werden.  129daß für die Besoldung der aktiven
Geistlichen die Zahlung VO.  — Zuschüssen Aaus gesamtkirchlichen Umlagemitteln
bereits eingestellt ıst, auch en die Besoldungszuschüsse für (jemeindehel-
fer, Jugendhelfer, Hilfsgeistliche USW. bereits ıne Kürzung bis v.H der
bisherigen Sätze erfahren.tion sich nicht ändern würde. Auch wurden. hier erstmals die Aufgaben  der Finanzabteilung im EO genannt“:  „. . .In der gegenwärtigen entscheidungsvollen und ernsten Lage der  Kirche sieht die Finanzabteilung des Evangelischen Oberkirchenra-  tes ihre Aufgabe darin, zu gewährleisten, daß die gesamtkirchlichen  Mittel, unabhängig von den innerkirchlichen Verhältnissen, sachlich  und zu keinem anderen Zwecke verwendet werden als  1  zur Erfüllung der der Kirche obliegenden rechtlichen Verpflich-  tungen;  2  zur Sicherung der wirtschaftlichen Versorgung der kirchlichen  Amtsträger (insbesondere des gesamten Pfarrerstandes und der  Kirchengemeindebeamten);  zur Leistung derjenigen Ausgaben, die erforderlich sind, um  notleidende kirchliche Einrichtungen vor dem Zusammenbruch  zu bewahren und um die Verwaltung in dem unumgänglich  notwendigen Rahmen aufrecht zu erhalten. . .“  Der Entwurf dieser Bekanntmachung trägt die Bearbeitungsvermerke  in der Handschrift Dr. Thümmels, so daß es sicher ist, daß er maßgeb-  lich an der Formulierung des Entwurfs beteiligt war. Aus der Verfügung  zu diesem Runderlaß geht außerdem hervor, daß bei einer Besprechung  der Konsistorialpräsidenten, die am 29. November 1934 in Berlin stattge-  funden hatte, diese auf die drohenden Gefahren aus der Zurückhaltung  der Umlage hingewiesen worden waren. Die Reaktion der Konsistorien  auf diesen als dringend eingestuften Runderlaß war unterschiedlich.  Während die meisten Konsistorien ihn bereits im Dezember den  Gemeinden zu Kenntnis brachten, leitete das Konsistorium Münster die  Bekanntmachung des EO erst am 29. Januar 1935 durch Rundverfügung  an sämtliche Superintendenten, Pfarrer und Presbyterien weiter”.  Die Bekanntmachung wurde mit dem erstmals verwendeten Brief-  kopf: Evangelischer Oberkirchenrat (Finanzabteilung) versandt; alles  spricht dafür, daß die verantwortlichen Dezernenten sicher waren, der  Minister Rust würde den ihm vorgelegten Erlaß vom 30. November 1934  % wie Anm. 45 Bl. 219.  * Rundverfügung des Konsistoriums Münster vom 29.1.1935, L«A Bestand 5 Nr.  1 Bd. 254; mit dieser Rundverfügung war auch eine Übersicht des EO über die  Kassenlage nach dem Stand von Ende 1934 beigefügt, aus der die einzelnen  Fehlbeträge zu den einzelnen Haushaltsansätzen zu ersehen waren. Das  Konsistorium fügte u.a. noch hinzu: „...daß für die Besoldung der aktiven  Geistlichen die Zahlung von Zuschüssen aus gesamtkirchlichen Umlagemitteln  bereits eingestellt ist, auch haben die Besoldungszuschüsse für Gemeindehel-  fer, Jugendhelfer, Hilfsgeistliche usw. bereits eine Kürzung bis zu 50 v.H. der  bisherigen Sätze erfahren. . .“ Ob diese Rundverfügung in der Kirchenprovinz  Westfalen Wirkung zeigte, müßte im einzelnen noch untersucht werden.  129Ob diese Rundverfügung ın der Kirchenprovinz
Westfalen Wirkung zeıigte, müßte 1m einzelnen noch untersucht werden.
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genehmigen, enn SONShätten G1E sicherlich nicht die Bekanntmachung
VOoO Dezember 1934 verfaßt und als Eilsache auf den Weg gebracht.

och einmal zurück dem Erlaß VO November 1934, der dem
Mınıster vorlag. Nachdem Rust Februar 1935 Se1IN Placet gegeben
hatte un:! wieder eım Oberkirchenrat vorlag, wurde er erneut unter
Berücksichtigung EIN1ISEI AÄnderungswünsche bearbeitet Diese Neufas-
SUNg wurde allem Anschein ach VOI Dr Thümmel allein IN-
INeN enn alle Bearbeitungsspuren tıragen die Handschrift Thümmels
Präsident Dr Werner und die beteiligten Dezernenten zeichneten den
ertigen Entwurf Februar ab Februar wurde annn alle
Konsıiıstorien des inländischen Aufsichtsbereichs der APU versandt un!

Gesetzblatt der DEK der Ausgabe VO Februar 1935 bekannt-
gegeben“

Thümmel hatte bereits Februar den Entwurf bearbeitet und
fertiggestellt enn er setizite unter diesem Datum handschriftli-
chen Vermerk auf die erste eıte des Entwurfs“

Idıe beiliegende VO Minıister ach Kenntnisnahme zurückgegebene
Vifg VO A 34 899/34 untier diesem Datum und dieser
Geschäfts No AUSs dem VoOrNsSeN ahr herauszugeben ıst nicht aNnsE-
bracht S1ie 1ST daher hierneben unter dem Datum des (dem
Tage dem der Mınıster KenntnisShat) un untier
Geschäfts No wiederhalt

7 iffer der früheren Vifg sind durch Zusatz erganzt (cf
7 ıf{f der nebenstehenden V{fg.) 7Ziffer der nebenstehenden
Vig 1st entsprechend dem Vermerk des Miınıiısters zugefügt

Thü 6/2
Ebenso stammt die Verfügung, den Erlaß Gesetzblatt der DEK

bekanntzugeben VONN der and Thümmels der ihm vorgelegte Entwurf
wurde VO  — ihm gestrichen un! handschriftlich NEeu formuliert Den
Konsistorialpräsidenten wurde der ecue Erlaß unmittelbar zugeleitet
mıt der Anordnung, die Namen der Mitglieder ACler ortigen Finanzab-
eilung umgehend mitzuteilen Thümmel fügte dem Entwurtf dieser
Verfügung handschriftlich den Zusatz hinzu®

Anläßlich der Pfarrbesoldungsbesprechung 15 ds Mits 1st
Gelegenheit eiwalge Zweifelsiragen hinsichtlich der Einrichtung der
Finanzabteilungen den Konsistorien erortiern
DIie VOoO Evangelischen Oberkirchenrat ergriffenen Maßnahmen

den Umlagestreik beenden hatten bei den Kirchenprovinzen der

EZA Bestand Gen XVI Nr 71 Bd GSBL DEK Nr VO. 1935
S. 9
Wıe Anm
Wıe Anm
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APU unterschiedliche Wirkung Während Pommern un (srenz-
mark die Umlage für 1933 un! 1934 vollständig eingezahlt hatten
standen VO  — Brandenburg och 90 % für 1934 aus VOoO  - Westfalen och
83 Y un! VOIN der Rheinprovinz 75%“ Andere Kirchenprovinzen hatten
dagegen en Prozentsatz der für 1934 fälligen Umlage überwie-
SCI Dr Thümmel schreibt SE11€EeNN Erinnerungen daß auf Grund der
Bekanntmachung VO Dezember 1934 und Erlaß VO Februar 1935
der Umlagestreik abflaute® idhe Zahlen des Oberkirchenrates bestätigen
annähernd diese Ansicht Trotzdem gaben die och ausstehen-
den Zahlungen besonders die der Kirchenprovinzen Brandenburg,

Z.U[TRheinprovinz un Westfalen der arte Kern der Verweilgerer
ernsthaften Besorgn1s Anlaß [Der Haushalt der APU mußte weiterhin
mı1T bedeutenden Fehlbeträgen rechnen und 65 bestand die Gefahr daß
einzelne Posten des Haushalts nicht voll bedient werden konnten

Ihese bedenkliche S1ituation führte Evangelischen Oberkirchenrat
Überlegungen dahingehend mıt welchen Mitteln die Autorıität der

Konsıistorien und ihrer Finanzabteilungen gestärkt werden könnte
damit S16 sich gegenüber renıtenten Kirchengemeinden und Parochial-
verbänden durchzusetzen der Lage Die vorhandenen Rechts-
behelfe für eE1Ne ‚Wi  ‚WE1SE Einziehung der Umlage reichten nicht
mehr AdUuSs un auch nicht elastisch NU$S, langen
Rechtsstreit VOT ordentlichen Gerichten ZU Erfolg führen Die
bisher geführten Prozesse mıt für die Konsıstorien zweitelhaftem Aus-
gang hatten dem mıiıt aller Deutlichkeit gezeıgt daß das kirchliche
Rechtsgefüge durch die kirchenpolitischen Auseinandersetzungen brü-
chig geworden War Was der Evangelische Oberkirchenrat brauch-
te Rechtsmitte die auf einwandfreier Rechtsgrundlage beruhten
und schnell nachhaltig ZU Ziel ührten Der CINZISC Weg dahin
schien dem als unanfechtbare Grundlage Ermächtigung der
Finanzabteilungen allein eIN Staatsgesetz Se1N

Diese Überlegungen verdichteten sich ausführlichen
Schreiben, das Präsident Dr Werner 23 Februar 1935 Mıniıster
Kust richtete® Darın legte er einzelnen die Schwierigkeiten dar
denen sich der bei der Erfüllung des Haushaltes und der auf
Rechtsmitteln eruhenden Zahlen befand das Schwergewicht legte IIr
Werner auf die Schilderung der Hemmniısse die bei der Zahlung der

51 EZA Bestand (Gen XVI Nr 41 Bd 241 mıiıt Anlage
EZA Bestand Gen XVI NT 73 Bd Thümmel Tre 7E

53 EZA Bestand Gen XVI NrT 41 Bd 238 —741 dieses Schreiben ezieht
sich auch auf 111e Anfrage des Mınısters Vo 21 1935 dem die Frage der
Sicherstellung der staatlichen Pfarrbesoldungsbeihilfen aufgeworfen wurde
Dieses Ministerschreiben konnte nicht ermittelt werden
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Umlage auftraten und TOLZ der Errichtung der Finanzabteilungen nıicht
überwunden werden konnten. Als Facıt se1nes Schreibens hat Dr
WernerUmlage auftraten und trotz der Errichtung der Finanzabteilungen nicht  überwunden werden konnten. Als Facit seines Schreibens bat Dr.  Werner „...entsprechende staatliche Maßnahmen baldmöglichst zu  treffen  ‚“ Daß es sich nur um ein vom preußischen Staat zu  erlassendes Gesetz handeln konnte, wird aus dem ganzen Duktus des  angeführten Schreibens deutlich.  Der Evangelische Oberkirchenrat hatte sicherlich vor Abfassung des  oben genannten Schreibens die Rechtslage geprüft, ehe er sich zu  diesem nicht mehr rückgängig zu machenden Schritt entschloß. Die  herangezogenen Akten und Protokolle des Kirchensenats geben aber  darüber keinen Aufschluß. Der Haushaltsplan für das kommende Haus-  haltsjahr 1935 (es begann am 1. April) mußte aufgestellt werden und  dabei mußten zwangsläufig auch die zögernd eingehenden  Umlagen  berücksichtigt werden. Die Zwangslage wurde noch dadurch verstärkt,  daß die Legalität des Kirchensenats umstritten und es zweifelhaft war,  ob der Evangelische Oberkirchenrat allein den Haushalt aufstellen  konnte®,  Die geforderten staatlichen Maßnahmen traf dann das preußische  Staatsministerium bereits am 11. März 1935 durch das „Gesetz über die  Vermögensverwaltung in den evangelischen Landeskirchen“®,  * Wie Anm. 53 Bl. 241.  ® Zur Legalität des Kirchensenats s. besonders Kurt Meier Bd. 1: Der Kampf um  die „Reichskirche“, 1976 S. 261 ff., S. 501 ff.  Auch innerhalb des Kirchensenats wurde die Legalität bestritten. So Präses D.  Karl Koch in einem Brief an den Vorsitzenden des Kirchensenats vom  27.11.1934, ihm schloß sich Dr. Mensing von der rheinischen Kirchenprovinz  an. Bemerkenswert ist besonders die Haltung hoher Konsistorialbeamter; in  einer zu Protokoll gegebenen Erklärung stellten sie fest, daß sie den Kirchense-  nat als legales Organ der Evangelischen Kirche der altpreußischen Union nicht  anerkennen könnten und es für unmöglich halten, daß er rechtsgültige  Beschlüße fassen könnte. Unterschrieben wurde diese Erklärung von 11  Herren: u.a. Konsistorialpräsident D. Ernst Loycke (Magdeburg), Oberkonsisto-  rialrat Georg Rapmund (EOK), Oberkonsistorialrat Dr. Walter Koch (EOK),  Oberkonsistorialrat Dr. Walther Tröger (Königsberg), Oberkonsistorialrat Dr.  Fürle (EOK), Oberkonsistorialrat Dr. Otto Jung (Düsseldorf), Oberkonsistorial-  rat Oskar Evers (EOK), Oberkonsistorialrat Wilhelm Banke (EOK); EZA  Bestand 11 Gen. II Bd. 9. Diese Erklärung wurde auf der Sitzung des  Kirchensenats am 28.11.1934 vorgelegt.  Gesetz über die Vermögensverwaltung in den evangelischen Landeskirchen  vom 11. März 1935. GSS. 39; GSBL.DEK. Nr. 14 vom 17. April 1935 S. 42; zu  dem Gesetz liegt eine Begründung vor, die sich im Nachlaß Dr. Buttmann  befindet; aus dieser lassen sich interessante Aufschlüsse über die Beurteilung  der finanzpolitischen Situation der APU von staatlicher Seite ersehen, so wird  u.a. ausgeführt:  132‚entsprechende staatliche Maßnahmen baldmöglichst
treffen . Daß es sich LU eın VO preubischen aa
erlassendes Gesetz handeln konnte, wird AdusSs dem SalıZeNN Duktus des
angeführten Schreibens deutlich

Der Evangelische Oberkirchenrat hatte sicherlich VOT Abfassung des
oben genannten Schreibens die Rechtslage geprült, ehe sich
diesem nicht mehr rückgängig machenden Schritt entschloß. Die
herangezogenen en und Protokaolle des Kirchensenats geben aber
darüber keinen Aufschluß Der Haushaltsplan für das kommende Haus-
haltsjahr 1935 (es begann April) mußte aufgestellt werden und
dabei mußten zwangsläufig auch die zögernd eingehenden Umlagen
berücksichtigt werden. Die Zwangslage wurde och dadurch verstärkt,
daß die Legalität des Kirchensenats umstritten und es 7zweifelhaft Wäl,
ob der Evangelische Oberkirchenrat allein den Haushalt aufstellen
konnte®.

Die geforderten staatlichen Maßnahmen traf annn das preußische
Staatsministeriıum bereits W März 1935 durch das „Gesetz ber die
Vermögensverwaltung In den evangelischen Landeskirchen“.

Wiıe Anm BI 241
Zur Legalität des Kirchensenats besonders urt Meier Bd Der Kampf
die „Reichskirche“, 1976 261 : 501 {f.
uch innerhalb des Kirchensenats wurde die Legalität bestritten. SO Präses
arl och ın einem Brief den Vorsitzenden des Kirchensenats VOoO

ihm schloß ich Dr Mensing VoO  - der rheinischen Kirchenprovinz
Bemerkenswert ist besonders die Haltung er Konsistorialbeamter: ın

einer Protokall gegebenen Erklärung stellten sS1e fest, daß s1e den Kirchense-
nat als egales UOrgan der Evangelischen Kirche der altpreußischen Union nicht
anerkennen könnten und für unmöglich halten, daß rechtsgültige
Beschlüße fassen könnte. Unterschrieben wurde diese Erklärung VO  — 1
Herren: Konsistorialpräsident TNS Loycke (Magdeburg), Oberkonsisto-
rialrat Georg Rapmund EOK) Oberkonsistorialrat Dr Walter och EOK)
Oberkonsistorialrat Dr. Walther Iröger (Königsberg]), Oberkonsistorialrat Dr.
Fürle EOK) Oberkonsistorialrat Dr. tto Jung (Düsseldorf), Oberkonsistorial-
rat ar KVers (EOK) Oberkonsistorialrat Wilhelm Banke EOK) E/ZA
Bestand 11 Gen {1 Bd Diese Erklärung wurde auf der Sitzung des
Kirchensenats vorgelegt.
(Gesetz über die Vermögensverwaltung ın den evangelischen Landeskirchen
VO ET Maärz 1935 GSS 39; GSBL.DEK Nr VO April 1935 42;
dem (Gesetz liegt ıne Begründung VOT, die ıch 1M Nachlaß Dr Buttmann
el  el; Aaus dieser lassen ich interessante Aui{fschlüsse über die Beurteilung
der finanzpolitischen Situation der APU VOoO  - staatlicher Seite ersehen, wird

ausgeführt:
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1) Dıie Kirche der altpreubischen Union muß Jetz den Haushaltsplan
für das Rechnungsjahr 1935 festsetzen. Dıie Festsetzung geschah bisher
uUrc den Kirchensenat. Da die Legalität des Kirchensenats umstrıtten
ist, aber ebenso zweiftfelhaft ist, ob der Evangelische Oberkirchenrat
allein den ausha festsetzen kann, ist die Frage bis heute ungeklärt,
wWwWI1e diese entscheidend wichtige Aufgabe gelöst werden coll

2) Die Kirche der altpreußischen Union ıst sCH der etzten Pfarrbe-
soldungskürzungen, die UrC den Landesbischof VOoTgeNOIMMINEIL worden
sind, ıIn einem Versorgungsprozeßb VO  — einem Geistlichen VOTL dem
Landgericht Berlin verklag worden. Jetzt dürfte die VOoO  —; dem andesDI1-
SC vorgeNOMMEN! Kürzung rechtlich nicht altbar se1N. Es ist aber
keine Stelle da, die den Rechtsmangel eheben könnte. Dem Vertreter
des Oberkirchenrates ist VOT Gericht bestritten worden, daß
überhaupt für die Landeskirche auftreten könne. [hese chnell
ekannt gewordene Tatsache kann 1Ur der weiıteren Auflösung der
Ordnung dienen

zıtiert nach Dokumente ZULC Kirchenpolitik des Dritten Reiches Bd I{
1935, Dok 1, 278 {t. — )T _ TeTr. pol Rudolf Buttmann, geb 1885 ıIn
Markbreit, gest 194 In Stockauch /Obb,., WäaTr Ministerialdirektor 1mM Reichs-
irchenminiısterıum Abt Kulturpolitik VO Maı 1933 his 1935
Dıie Finanzdezernenten des hielten April 1935 ıne Besprechung
der zuständigen Dezernenten bei den Konsistorien In Berlin ab Dr. Walter
Koch, Vorsitzender der Finanzabteilung 1M sagte ZU. Zustandekom-
INEeN des Gesetzes VO 1.3.1935 Der Kirchensenat hätte natürlich irgendein
(‚esetz erlassen können, aber w1e beschlossen hätte, wäre schon das
Gegengutachten dagewesen. Iie Kirche WaäarTr niıcht In der Lage, irgend welche
Maßnahmen reffen Der Staat hat sich dieser Hilfeleistung bereit
gefunden auf einen Antrag des Eis ıst davon abgesehen worden, einen
Staatskommissar einzusetzen. Man ıst schließlich auf den Ausweg gekommen,
sta dessen Kirchenbeamte, die schon Beamte der allgemeinen kirchlichen
Verwaltung sind, mıiıt einem staatlichen Auftrag betrauen, auf diese
Weise erreichen, Was eın Staatskommissar hätte erreichen können und
mussen. Ich habe Ministerialrat Dr S Anm 44) gegenüber olgende
Formulierung gegeben: Idie Finanzabteilung ıst ıne Kirchenbehörde mıiıt staat-
lichem Hoheitsauftrag. Ministerialrat Stahn hat dies aNgENOMMEN . EZA
Bestand Gen XVI Bd ff. Protokall der Finanzbesprechung VOoO

Aprıil 1935 In Berlin.
uch Brunaotte kommt einer ähnlichen Würdigung:. [Der TUN:! diesem
ingri lag, wI1e der 1ı DVUÜ VO 141935 noch euilic. erkennen läßt, In
den Wiırren des Kirchenkampfes 1933 bis 1935 Angesichts der Tatsache, daß
die Kirchen Körperschaften des öffentlichen Rechtes 1R 0 daß der Staat
Zuschüsse ZUTFr Pfarrbesoldung und ıne Dotation kirchenregimentlichen
Zwecken gab und daß der Verwendung der nach staatlichem Recht
erhobenen Kirchensteuern en berechtigtes Interesse hatte, konnte der Staat ın
der YTat 1mM re 1935 ZU[r Zerrüttung des kirchlichen Finanzwesens kaum noch
länger zusehen. Er mußte sich verpflichtet fühlen, den 1m Rechtsverkehr miıt
den Kirchen stehenden öffentlichen Kreditinstituten und anderen öffentlichen
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Man MU.: die Ordnung der kirchlichen Finanzwirtschaft durch den
preubischen Staat durch das (Gesetz VO Maärz 1935 1mM Zusammen-
hang mıt den kirchenpolitischen Auseinandersetzungen und der KI1r-
chenpolitik Preußens sehen. Das genannte (‚esetz Wäarlr erklärtermaßen
eın Ausnahmegesetz un VOoO  — vorneherein für eiNe Übergangszeit
bestimmt. Die Finanzdezernenten charakterisierten ohne auf
Widerspruch VOoO.  — staatlicher eıte stoßen als staatliche Auftragsver-
waltung un: die Finanzabteilungen als Kirchenbehörden mıt staatli-
chem Hoheitsauftrag”. Durch die kirchenpolitischen Auseinanderset-
ZUNgeEN drohte die evangelische Kirche auch als Ordnungsfaktor inner-
halb des Staates verloren gehen; S1e Wäar außerdem eine großbe
Urganisation mıt bedeutendem Besitz, rechtlichen Verpflichtungen und
Verbindlichkeiten. er aa konnte sicherlich nicht tatenlos zusehen,
WeNnn In elINner olchen Organisation die Rechtsgültigkeit vieler Maßnah-
INEN, die Kirchenbehörden auf Grund ordnungsgemäß zustandegekom-

(esetze und Verordnungen vornahmen, In vielen Fällen aNnsge-
zweilfelt wurden. Der aa mußte zwangsläufig da eingreifen, w1e
auf dem Gebiet der preußischen Staatsleistungen die Kirche, se1ine
gesetzlich festgelegte Aufsichtsfunktion un se1lne Finanzhoheit verlo-
TenNn gehen drohte

Die uCcC verfassungsmäßigen Zuständen In der eutschen
Evangelischen Kirche und der Evangelischen Kirche der altpreußischen
Union hatte Reichs- und preußische Miıniısterien cseıt 1934 In zunehmen-
dem Maße beschäftigt, wobei auch die Prüfung der rechtsmäßigen
Verwendung der Staatsleistungen für Zwecke der Kirchen eine nıcht
unerhebliche Ralle spielte. ESs handelte sich bedeutende Beträge, die
Preußen die evangelischen Kirchen un auch die katholische
Kirche In seınem Staatsgebiet überwies®. Obwohl der preußische

tellen die erforderliche Rechts- und Finanzsicherheit sSschalilien Wallte oder
konnte dieser Staat die Hand einer echten Befriedung des kirchlichen
Lebens und Z.UT Bildung VO  —_ Kirchenleitungen mıt innerkirchlicher
Autoriıtät nicht bieten, konnte zunächst UT das Sondergebiet der
kirchlichen Finanzwirtschaft ordnen suchen. . H E einer
ähnlichen Beurteilung kommt Werner Weber Die staatskirchenrechtliche und
kirchenrechtliche Entwicklung seıt 1933 1n Festgabe für Rudoaolf men
„Rechtsprobleme 1n Staat und Kirche“ Göttingen 1952 365 ı8
Außer der APU erhielten Staatszuschüsse die anderen Unterzeichnerkirchen
des Staatsvertrages VO. V1 Maı 1931 die Evangelisch-Lutherische Kirche
Hannovers, Evangelisch- Lutherische Landeskirche Schleswig-Holstein, kvan-
gelische Landeskirche In Hessen-Kassel, Evangelische Landeskirche in Nassau,
Evangelische Landeskirche ın Frankfurt Maın, Evangelische-reformierte
andeskirche der Provınz Hannover, Evangelische Landeskirche VO  - Waldeck
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Staatshaushalt In olge der Weltwirtschaftskrise stark sinkende len-
enz aufwies 1931 betrugen die Gesamtausgaben 3 .926.3483.760 Reichs-
mark, 1933 dagegen 1U och ? 698.397.700 Reichsmark, also 15
Milliarden Reichsmark wenıger” wurde das preußische Pfarrbesaol-
dungsgesetz (s.w.oben), das 1930 auslaufen sollte, verlängert un! die
Leistungen des Staates die Kirchen fest In den Haushalt eingestellt.
Allerdings auch ler Kürzungen, entsprechend der geminderten
finanziellen Leistungskraft Preußens, unvermeidlich. das Pfarrbe-
soldungsgeset VOoO uli 1931 für die evangelischen Landeskirchen
och bis Reichsmark als jährlichen Bedürfniszuschuß
vorgesehen“, wurde durch die Verordnung Z.U1I Sicherung des Haushalts
VO Junı 1939261 die ıIn den Haushalt eingestellte feste Pfarrbesol-
dungsbeihilfe auf Reichsmark gekürzt un: für 1933 In nahezu
gleicher öhe bewilligt, ebenso für 193462

[a die Verwendung der Staatszuschüsse ZU[r Pfarrbesoldung der
Genehmigungspflicht durch staatliche Aufsichtsbehörden (ın der Regel
der Regierungspräsident) unterlag, mußte die Rechtsunsicherheit auf
der unteren kirchlichen Ebene w1e etiwa die rage der rechtsmäßigen
Zusammensetzung der Vertretungskörperschaften u.a ückwirkungen
auf die Haltung staatlicher Behörden en Besonders als die Legalität
des Kirchensenats ın Zweiftel geZOßEN wurde®, die ückwirkungen auf
die Rechtmäßigkeit VO  s Erlassen des Evangelischen Oberkirchenrates
und anderer Verwaltungsmalbnahmen dieser Behörde hatten, wurde die
rage akut, ob Preußben sich die Finanzaufsicht gemäß Artikel
Absatz des evangelischen Kirchenvertrages VON 1931 halten würde“®
un! darüber hinaus auf das Staatsgesetz betreffend die Kirchenvertfas-
SUNSEN der evangelischen Landeskirchen VO April 1924 zurückgrel-
fen könnte®

un! Pyrmont; letztere wurde 1934 mıiıt essen-Kassel (Waldeck) und Hanno-
ver-lutherisch (Pyrmont) vereinıgt.
Verordnung ZUrLC Durchführung dringender Finanzmaßnahmen VO MaärTz
1933 GS 5 9 Verordnung ZULC Ergänzung der und Sparverordnung
VoO 4.3 1932 G5 123
Pfarrbesoldungsgesetz VO. uli 1931 G5 123
Verordnung ZUrr Sicherung des Haushalts VO uli 1932 GS 199, (2)
w1e Anm

Anm
64 Vertrag des Freistaates Preußen mıiıt den Evangelischen Landeskirchen VO T1

Maıi 1931 GS 107, 119; der ext lautet: Der Mınıster kann
solche Gesetze (Notverordnungen) Einspruch rheben sofern S1e ıne geordne-
te Geschäftsführung nicht gewährleisten.
Staatsgesetz betreffend die Kirchenverfassungen der evangelischen Landeskir-
chen VO. April 1924 221 134; dieses Gesetz bot dem
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Zu dieser rage liegt eine Außerung VO  — Minister Rust VOTL, die
gegenüber dem (jauleiter Koch, der auch Oberpräsident VO  . Östpreu-
Ben un! Vorsitzender des ostpreußischen Provinzialkirchenrates un
damit Mitglied des Kirchensenats der APU war®, Anfang Dezember
1934 abga RT teilte diese Außerung dem Kirchensenat auf der Sıtzung
desselben Dezember mıt® Die Finanzaufsicht des Staates werde
sich 1M Rahmen des Kirchenvertrages halten. Es äßt sich nicht feststel-
len, ob diese Mitteilung des Ministers In mündlicher oder schriftlicher
orm gegenüber Koch abgegeben wurde. Man geht aber In der nnah-

nıicht fehl, daß Kust un Koch den Kirchenvertrag unterschiedlich
ausgelegt hatten. er Artikel des Kirchenvertrages, der ın rage Stan
betraf die vermögensrechtliche Vertretung und Ördnung der Vermö-
gensverwaltung der Kirchen®.

Es wurde bald deutlich, daß Minister Kust gewillt Wäar die 1mM
Kirchenvertrag VO  — 1931 un 1mM Staatsgesetz betreffend die Kirchenver-
fassungen der evangelischen Landeskirchen VO  — 19724 vorgesehene Auf-
sicht und weitgehende Eingriffsmöglichkeiten ın die kirchliche Vermö -
gensverwaltung In Anspruch nehmen. { )ıe finanzielle Siıtuation In der
APU Wäal desolat, daß der preußische aa prüfen mubßte, ob der
Kirchensenat, dessen Legalität umstrıitten war®., Ooder der Evangelische
Oberkirchenrat ıIn der Lage mıiıt verpflichtender Wirkung für das
Kirchenvermögen rechtswirksam handeln, un! ob die staatlichen
(jesetze und die der Kirche hinsichtlich der Vermögensverwaltung In
jedem Fall beachtet würden.

Mınıiıster Rust richtete Februar 1935 also Tage ach
Abzeichnung des EO-Erlasses VO 6101 November 1934 (S oben) eın
Schreiben den Vorsitzenden des Kirchensenats, ıIn dem eTt die
Krwartung aussprach, daß VON Seiten der Kirche entsprechende Maß(}-
nahmen getroffen würden, die eine gecrdnete Geschäftsführung inner-

preußischen Staat besonders 1m 1C auf die Vermögensverwaltung Eingriffs-
möglichkeiten. Danach die Staatsbehörden berechtigt, In die Vermö-
gensverwaltung Einsicht nehmen und Gesetzwidrigkeiten beanstanden,
auch die Rechte der Organe der Kirchengemeinden und erbande auf vermO-
gensrechtlichem Gebiet UrCc Bevollmächtigte auszuüben (Art 10)
Erich Koch, geb 1896 In Elberfeld Eisenbahnbeamter, 1926 gen politischer
Betätigung Aus dem Dienst entlassen, Mitglied der se1t 1922,
stellvertretender Gauleiter 1M Ruhrgebiet, (jauleiter In Ostpreußen 1928, dort
Oberpräsident 1933, Reichskommissar für die Ukraine 1941, als Kriegsverbre-
cher Urc polnische Gerichte ZU Tode verurteilt 1959, MN Krankheit
Aussetzung des Urteils, 193836 In polnischem Gefängnis gest

67 Protokall des Kirchensenats VO Dezember 1934 Tagung, EZA Bestand
vA (Sen 8 Bd
W1e Anm
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halb der APU gewährleisteten; WEeNn die Kirchenbehörde der Evange-
lische Oberkirchenrat dem Ergebnis komme, daß S1Ee ohne eine
staatliche Mitwirkung nicht auskommen könnte, stände eS ihr annn irei,
mıiıt entsprechenden Vorschlägen die Staatsregierung heranzutreten®.
I hese Außerung des Ministers, die sicherlich nicht ohne vorherige
Besprechung un Abstimmung mıt seinem Referenten IDr Stahn
zustande gekommen WäarLr WäarTr annn auch der außere Anlaß für den
Präsidenten Dr Werner, das Schreiben VO 23 Februar abzusenden”®,
das annn dem Staatsgesetz ber die Vermögensverwaltung In den
evangelischen Landeskirchen führte7?!

Bel der Untersuchung un: Beantwortung der Tage, wWI1e RS der
Entstehung der Finanzabteilung 1M Evangelischen Oberkirchenrat un
damit zusammenhängend auch der Bildung VO  — Finanzabteilungen ıIn
den Konsistorien kam, konnte nicht die Mitwirkung des preubischen
Finanzministeriums bei der Installierung der staatlichen Finanzaufsicht
behandelt werden. Daß dieses Miniısterium schon früh eingeschaltet WaäarTr
und VONN sich Aaus dem Evangelischen Oberkirchenrat Bedenken 1mM Blick
auf die gesamtkirchliche Finanzwirtschaft geltend machte, wird schon
dUus dem Begleittext ersichtlich, mıiıt dem der seiınen Erlaß VO
November 1934 „Bildung VO  — Finanzabteilungen eım E.O un ıIn
den Konsistorien“ versah?2. ıne Beteiligung dieses Ministeriums konnte
nicht ausbleiben, enn die finanziellen ittel, die den evangelischen
Kirchen ıIn Preußen zuflossen, kamen etzten Endes AUuUs diesem inıste-
rum. un: die Kontrolle ber die Verwendung oblag diesem. Schon Aus
diesem TUN! Waäar eine Beteiligung des Finanzministeriums gegeben.

Die Bruderräte der Bekennenden Kirche Landesbruderrat un
Provinzialbruderräte hatten bei ihrem Aufruf SC Kirchensteuerstreik
die Folgen, die sich daraus ergeben könnten, nıicht In etzter Konse-

durchdacht, S1Ee sich ber die Wirkung 1M unklaren
geblieben, die eine solche Aufforderung auf staatliche Stellen haben
mußte??. uch hatten S1e nicht die Folgen bedacht, die sich dus der
Verminderung der Einnahmen auf die laufenden Ausgaben des kvange-ischen Oberkirchenrates WI1Ie Gehalts- und Versorgungszahlungen

69  69 EZA Bestand Gen 88| Nr 48 Bd
EZA Bestand Gen XVI Nr 41 238 —241

71 WI1e Anm
wWI1e Anm

/3 V| uch Anm 87 selbst auf der zweıten Bekenntnissynode der Deutschen
kvangelischen Kirche Dahlem VO bis ()ktober 1934 Wäar die Frageder Zurückhaltung der Kirchensteuern nicht unumstritten: Bedenken wurden
VO  — Bayern geäußert. auch hierzu urt Meıler, Bd { Der Kampf die
„Reichskirche“, 1976, Exkurs: Das kirchliche Notrecht der ahnlemer ynode ın
der zeitgenössischen Kritik 241 —260
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zwangsläufig ergeben mußten. Der Staat wurde eiıner Stelle heraus-
gefordert, der reagleren mußte, besaß azu die vorhandenen
Mittel, die 6r auch einsetzte. Letzten Endes erwles sich der Umlage-
streik als eine zweischneidige Wafife, die ohl anfangs den Oberkir-
chenrat tral, ih auch ıIn „Verlegenheit” setzte, ann aber entschlos-

Handeln mıt Folgen, die die Bruderräte nicht vorgesehen
hatten un die sicherlich nicht beabsichtigt S1e hatten ihre Kraft
weıt überschätzt und damit auch gezelgt, daß 61Ee auf diesem (GGebiet sich
mıt uNansgeEMESSECNEN Forderungen, die sich als kurzsichtig herausstell-
ten, nicht durchzusetzen In der Lage
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